
413.250.5
Reglement  
für die Aufnahme in die kantonalen Handelsmittel-
schulen 
(Änderung vom 12. Juli 2006)

Der Regierungsrat beschliesst1:

I. Das Reglement für die Aufnahme in die kantonalen Handels-
mittelschulen vom 10. Januar 1995 wird wie folgt geändert:

Erfahrungsnote § 11.    Abs. 1–4 unverändert.
5 Als Erfahrungsnote gilt das Mittel aus den Noten Deutsch, Fran-

zösisch und Mathematik. Zur Ermittlung der Note im Fach Mathe-
matik zählt die Note für Arithmetik/Algebra doppelt, die Note für 
Geometrie einfach. 

II. Diese Änderung tritt auf Beginn des Schuljahres 2006/2007 
(21. August 2006) in Kraft.

III. Veröffentlichung in der Gesetzessammlung.

Im Namen des Regierungsrates
Die Präsidentin: Der Staatsschreiber: 
Diener Husi

1 Begründung siehe ABl 2006, 1060.
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